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DAS JAHR 2022 IM RÜCKBLICK

Das Jahr 2022 war erneut von der Covid-19-Pandemie geprägt, jedoch mit sehr viel Licht am  
Horizont, und das zur Erleichterung von allen. Im Verlauf des Jahres war es möglich, das  
flächendeckende Schutzkonzept Schritt für Schritt zu reduzieren respektive gewisse Schutz-
massnahmen nur noch dort, wo notwendig, vorübergehend wieder zu verstärken. Dieser  
Übergang in den «Normalbetrieb» war anstrengend und hat von allen sehr viel Aufmerksamkeit 
und Flexibilität verlangt. Um die Arbeitsmarktfähigkeit weiter zu erhalten, wurden die  
Anstellungsbedingungen des B von der Geschäftsleitung zusammen mit dem Kader im Jahr 
2021 überprüft und dem Verwaltungsrat verschiedene Anpassungen unterbreitet, die nun per  
1. Juli 2022 mit dem neu geltenden Personalreglement eingeführt werden konnten. Dazu  
gehören unter anderem die Anpassung des monatlichen Mindestlohns auf CHF 4000 oder die 
Erhöhung des Vaterschaftsurlaubes, der Treueprämien und der Nachtzeitzuschläge.

Im Jahr 2022 spitzte sich der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen weiter zu, davon war 
auch das Wohnen als Pflegeheim für Menschen mit mittlerer bis sehr schwerer Mehrfachbeein- 
trächtigung (ab 18 Jahren bis zum Lebensende) sehr stark betroffen. Zur Sicherstellung der 
Pflege- und Betreuungsqualität und zur Entlastung der Teams musste die Belegung im dritten 
Quartal vorübergehend reduziert werden (mit Verlegungen und einem Aufnahmestopp).  
Dies wie auch die Folgekosten der Pandemie, die Teuerung sowie die stark steigenden Energie-
kosten in allen Bereichen haben Ende 2022 zu einem negativen Betriebsergebnis geführt.  
Diese exogen bedingten, kostensteigernden Faktoren werden sich auch auf das Folgejahr  
negativ auswirken. Trotzdem hat der Verwaltungsrat bereits im September ein namhaftes  
Lohnmassnahmenpaket für das Jahr 2023 für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im B  
beschlossen – als Zeichen der Wertschätzung und gleichzeitig als notwendige Massnahme,  
um auf dem Arbeitsmarkt weiter bestehen zu können. 

Im Jahr 2022 konnten trotz personell sehr belastenden Phasen auch erfreuliche, zukunfts- 
weisende Vorhaben realisiert oder initiiert werden, wie folgende Beispiele zeigen: Die «Bar8», 
ein Pop-up-Gastronomieprojekt in Kooperation mit Blindspot, das erstmals im Jahr 2019 zum 
Anlass «135 Jahre B» lanciert wurde und Covid-19-bedingt zwei Jahre in Folge abgesagt werden  
musste, konnte im Sommer wieder während dreier Monate erfolgreich betrieben werden –  
wiederum führte die Bar8 viele Menschen mit und ohne Beeinträchtigung auf der Dachterrasse 
des B zusammen. Das Angebot «Selbstständiges Wohnen» mit Betreuung und Begleitung  
in kleinen Wohngemeinschaften, wurde im Jahr 2022 mit dem neuen Angebot «Wohnen mit 
Dienstleistungen» erweitert: Menschen mit Beeinträchtigung mieten ihre Wohnung direkt und 
wählen bei Bedarf ihre Assistenzleistungen selbstbestimmt aus. Des Weiteren hat der  
Verwaltungsrat ein umfassendes Sanierungspaket für das «Gemeinschaftliche Wohnen»  
verabschiedet, das zur weiteren Verbesserung der Wohnqualität für die Bewohner/-innen wie 
auch zur Unterstützung der Pflege- und Betreuungsprozesse in den Teams.

Dies und noch vieles mehr hat das Jahr 2022 bunt gefärbt. Ein grosses und herzliches Danke-
schön allen, die dazu beigetragen haben, dass wir – Klienten/-innen und Mitarbeiter/-innen – 
auch dieses sehr herausfordernde Jahr gemeinsam gemeistert haben.

Januar 2023
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A1  BILANZ

AKTIVEN 31.12.2022 31.12.2021
  
Umlaufvermögen  
Flüssige Mittel 7’464’492 4’436’813

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1’206’605 1’092’530
Delkredere –65’990 –51’700

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1’140’615 1’040’830
Guthaben gegenüber staatlichen Stellen 2’122’659 4’096’051
Andere kurzfristige Forderungen –1’702 –5’924

Übrige Forderungen 2’120’957 4’090’127
Vorräte / angefangene Arbeiten 478’311 523’985
Aktive Rechnungsabgrenzung 329’374 156’276
Total Umlaufvermögen 11’533’749 10’248’031
  
Anlagevermögen  
Mobile Sachanlagen  

Maschinen 153’002 148’094
Mobilien 157’040 172’746
IT-Anlagen 89’683 96’811
Fahrzeuge 5 5

Total mobile Sachanlagen 399’730 417’656
Immobile Sachanlagen  

Betriebliche Liegenschaften 309’430 327’534
Total immobile Sachanlagen 309’430 327’534
Total Anlagevermögen 709’160 745’190
  
TOTAL AKTIVEN 12’242’909 10’993’221
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PASSIVEN 31.12.2022 31.12.2021

Kurzfristiges Fremdkapital  
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 549’764 444’950

Übrige Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen 945’772 550’858
Verbindlichkeiten gegenüber Personaleinrichtungen 179’987 94’997
Rückstellungen gegenüber dem Personal 289’213 223’391
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 81’949 102’091
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehender Organisation 2’234’483 1’354’473
Passive Rechnungsabgrenzung 622’130 628’991
Kurzfristige Rückstellungen 225’000 225’000

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 4’578’533 3’179’801
Total kurzfristiges Fremdkapital 5’128’297 3’624’751

Langfristiges Fremdkapital  
Darlehen gegenüber Nahestehenden 3’500’000 3’500’000

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 3’500’000 3’500’000
Langfristige Rückstellungen 240’000 233’000
Total langfristiges Fremdkapital 3’740’000 3’733’000
  
Zweckgebundenes Fondskapital 1’984’368 2’888’664
  
Organisationskapital  

Aktienkapital 100’000 100’000
Gesetzliche Reserven 20’000 20’000
Freie Reserven 1’631’102 874’393
Jahresergebnis –360’858 –247’587

Total Organisationskapital 1’390’243 746’806
  
TOTAL PASSIVEN 12’242’909 10’993’221
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A2  ERFOLGSRECHNUNG

Betriebsertrag 2022 2021
Beiträge der öffentlichen Hand 9’896’144 9’423’173
Ertrag aus Pensions- und Pflegetaxen 6’957’417 7’027’899
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 2’584’675 2’452’438
Erlös betriebliche Liegenschaften 116’944 115’289
Sonstiger Ertrag 1’550’080 1’490’587
Debitorenverluste –27’264 –5’188
Total Betriebsertrag 21’077’995 20’504’198

Betriebsaufwand  
Material- und Warenaufwand –626’147 –646’557
Bruttoergebnis 1 20’451’848 19’857’641

Personalaufwand  
Personalaufwand –15’224’198 –15’187’485
Bruttoergebnis 2 5’227’649 4’670’156

Sonstiger Betriebsaufwand  
Medizinischer Bedarf –189’592 –216’066
Verpflegungsaufwand –555’405 –546’867
Miete, Energie, Unterhalt, Haushalt –3’562’714 –3’412’200
Verwaltungs- und Informatikaufwand –661’543 –621’453
Werbung, Kommunikation, Fundraising –59’739 –66’060
Übriger Betriebsaufwand –308’922 –207’439
Total sonstiger Betriebsaufwand –5’337’915 –5’070’085
Betriebsergebnis 1 –110’266 –399’929

Abschreibungen  
Abschreibungen mobile Sachanlagen –206’581 –239’169
Abschreibungen immobile Sachanlagen –49’566 –49’496
Total Abschreibungen –256’147 –288’665
Betriebsergebnis 2 –366’413 –688’594

Finanzerfolg
Finanzertrag 1’808 37
Finanzaufwand –12’935 –18’789
Total Finanzerfolg –11’126 –18’752
Betriebsergebnis 3 –377’539 –707’346
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Ausserordentlicher Erfolg 2022 2021
Ausserordentlicher Ertrag 19’232 537’251
Ausserordentlicher Aufwand –2’551 –77’492
Total ausserordentlicher Erfolg 16’681 459’759
BETRIEBSERFOLG –360’858 –247’587

A3  GELDFLUSSRECHNUNG 

GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT 2022 2021
Betriebserfolg –360’858 –247’587
Abschreibungen 256’147 288’665
Verkaufsgewinn Verkauf Sachanlagen –2’538 –500
Sonstige nicht fondswirksame Aufwände 0 376’997
Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen –99’785 –12’795
Zunahme/Abnahme übrige Forderungen 1’969’170 –2’295’995
Zunahme/Abnahme Vorräte, angefangene Arbeiten 45’674 92’661
Zunahme/Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung –173’098 –84’353
Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 104’815 –244’727
Zunahme/Abnahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten/Rückstellungen 1’398’731 488’100
Zunahme/Abnahme langfristige Rückstellungen 7’000 70’000
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 3’145’258 –1’569’533

GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT  
Investitionen in Sachanlagen (brutto) –220’117 –185’253
Devestitionen von Sachanlagen 2’538 500
Geldfluss aus Investitionstätigkeit –217’579 –184’753

GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
Zunahme/Abnahme zweckgebundenes Fondsvermögen –904’295 135’320
Zunahme/Abnahme freie Fonds 1’004’295 –135’320
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 100’000 0
  
Nettoveränderung flüssige Mittel 3’027’679 –1’754’286

NACHWEIS  
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln (1.1.) 4’436’813 6’191’099
Endbestand an flüssigen Mitteln (31.12.) 7’464’492 4’436’813
Nettoveränderung flüssige Mittel 3’027’679 –1’754’286
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A4  RECHNUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES KAPITALS

A4.1 VERÄNDERUNG DES KAPITALS

 Anfangs- Ergebnis- Zuweisung Interne End-
 bestand verwendung  Transfers bestand
  Vorjahr   und interne
    Verwendung 

Mittel aus Eigenfinanzierung     
Aktienkapital 100’000 0 0 0 100’000
Gesetzliche Reserven 20’000 0 0 0 20’000
Freie Reserven 874’393 756’709 0 0 1’631’102
Jahresergebnis 2022 0 0 –360’858 0 –360’858
Organisationskapital 994’393 756’709 –360’858 0 1’390’243

Mittel aus Fondsrechnungen     
Zweckgebundenes  
Fondskapital 2’888’664 –1’078’182 0 173’886 1’984’368
Total zweckgebundenes
Fondskapital 2’888’664 –1’078’182 0 0 1’984’368

Total interne Transfers / interne Verwendung    173’886 173’886
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A5  ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2022

A5.1 RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE 

ALLGEMEINE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE
Die Rechnungslegung erfolgt nach Massgabe der Fachempfehlung zur Rechnungslegung 
(Swiss GAAP FER) und entspricht dem Schweizerischen Obligationenrecht sowie den  
Bestimmungen der Statuten. Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Nachweis der Fonds 
erfolgt im Anhang in Anlehnung an Swiss GAAP FER 21.

SPARTENBEREICHE
Die Jahresrechnung der Blinden- und Behindertenzentrum Bern AG besteht aus folgenden 
Spartenbereichen:
• Allgemein
• Hotellerie + Gastronomie
• Beraten B
• Wohnen (AHV-Plätze)
• Wohnen (IV-Plätze mit Beschäftigung)
• Wohnenplus
• Betrieb B
• Wäscherei
• Besuchsdienst
• Tagesstruktur

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
Sofern bei den nachfolgend angeführten einzelnen Bilanzpositionen nichts anderes aufgeführt 
wird, erfolgt die Bewertung der Bilanzpositionen zu Marktwerten am Bilanzstichtag. Die 
Buchhaltung wird in Schweizer Franken geführt.
Währungsumrechnungen: Bilanzpositionen werden zu Devisenschlusskursen am Bilanzstich-
tag, Geschäftsvorgänge in Fremdwährung zum jeweiligen Tageskurs umgerechnet.
Flüssige Mittel, Forderungen, Finanzanlagen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungen: 
Nominalwert.
Delkredere: gemäss Einzelbeurteilung zuzüglich einer Pauschalrückstellung von 2,5% für das 
Wohnen und 5% für die weiteren Sparten des Debitorenbestandes per Jahresende aufgrund von 
Erfahrungswerten.
Wertschriften: Kurswerte.
Vorräte: Anschaffungswerte oder tieferer Veräusserungspreis.
Sachanlagen: Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Wertberichtigungen.
Rückstellungen: erwartete Mittelabflüsse für wahrscheinliche Verpflichtungen in der Zukunft, 
die auf einem Ereignis vor dem Bilanzstichtag beruhen. Höhe und Fälligkeit sind zwar unge-
wiss, aber abschätzbar und der Mittelabfluss ist wahrscheinlich.
Zweckgebundenes Fondskapital: Bildung/Auflösung/Verwendung gemäss den Regelungen der 
betroffenen Leistungsverträge.
Skonti: Werden als Anschaffungspreisminderungen verbucht.
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SACHANLAGEN
Diese Position umfasst Maschinen, Mobilien, IT-Anlagen, Fahrzeuge und Immobilien, welche im 
uneingeschränkten Eigentum sind. Die Bewertung erfolgt zum Anschaffungswert abzüglich der 
planmässig vorgenommenen linearen Abschreibungen, wobei von den folgenden Nutzungsdauern 
ausgegangen wird:

Immobilien (Geschäftsliegenschaften)  75 Jahre
Einrichtungen in Immobilien langfristig 30 Jahre
 mittelfristig      20 resp. 10 Jahre
 kurzfristig 5 Jahre
IT-Anlagen Hardware  5 Jahre
IT-Anlagen Software  3 Jahre
Übrige Sachanlagen  5 Jahre

Einzelanschaffungen unter CHF 3000.00 werden gemäss den IVSE-Richtlinien (interkantonale 
Vereinigung für soziale Einrichtungen) nicht aktiviert.

BETEILIGUNGEN
Es bestehen keine Beteiligungen an weiteren Gesellschaften oder Organisationen.

A5.2 GRUNDSÄTZE ZUR GELDFLUSSRECHNUNG
Die Mittelflussrechnung zeigt die Veränderung des Fonds «Flüssige Mittel», aufgeteilt auf die 
Faktoren Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Geldflussrechnung wird nach 
der indirekten Methode erstellt.

A5.3 GRUNDSÄTZE ZUR RECHNUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES KAPITALS
Die Rechnung über die Veränderung des Kapitals zeigt die Entwicklung des zweckgebundenen 
Fondskapitals und der Komponenten des frei verfügbaren Kapitals, aufgeteilt auf die Faktoren 
Ergebnisverwendung Vorjahr, Zuweisung sowie interne Transfers / interne Verwendung.

A5.4 ANMERKUNGEN ZU EINZELNEN POSITIONEN DER BILANZ

VORRÄTE / ANGEFANGENE ARBEITEN  
Vorräte / angefangene Arbeiten 31.12.2022 31.12.2021
Vorräte 306’061 389’356
Angefangene Arbeiten 172’250 134’629
Total Vorräte / angefangene Arbeiten 478’311 523’985
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KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN   
Kurzfristige Rückstellungen 31.12.2022 31.12.2021
Bestand zu Beginn der Periode 225’000 250’719
Bildung  0 0
Verwendung 0 –12’760
Auflösung 0 –12’959
Total kurzfristige Rückstellungen am Ende der Periode 225’000 225’000
  
LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN  
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2022 31.12.2021
Darlehen von der Stiftung B 3’500’000 3’500’000
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten 3’500’000 3’500’000
  
ZWECKGEBUNDENES FONDSKAPITAL  
Zweckgebundenes Fondskapital 31.12.2022 31.12.2021
Bestand zu Beginn der Periode 2’888’664 3’004’479
Korrektur Kostenrechnung 2020 (Restatement) 0 –49’555
Bildung  –1’078’182 184’875
Verwendung 0 –251’136
Auflösung 173’886 0
Total zweckgebundenes Fondskapital am Ende der Periode 1’984’368 2’888’663

AKTIENKAPITAL
Das Aktienkapital besteht aus 1000 Aktien zu einem Nennwert von CHF 100.00. Die Aktien sind 
zu 100% liberiert und können nur unter Zustimmung des Verwaltungsrates übertragen werden.
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SACHANLAGEN/ANLAGESPIEGEL

Mobile Sachanlagen Maschinen Mobilien IT-Anlagen Fahrzeuge Total mobile 
     Sachanlagen

Anschaffungswerte     
Bestand am 1.1. 2022 891’897 1’753’013 848’174 190’769 3’683’853
Zugänge 76’188 57’853 54’613 0 188’655
Abgänge 0 0 0 0 0
Umklassierung 0 0 0 0 0
Bestand am 31.12. 2022 968’085 1’810’867 902’787 190’769 3’872’507

Kumulierte Abschreibungen     
Bestand am 1.1.2022 –743’803 –1’580’267 –751’363 –190’764 –3’266’196
Umklassierungen/Abgänge 0 0 0 0 0
Abschreibungen –71’280 –73’559 –61’742 0 –206’581
Bestand am 31.12.2022 –815’083 –1’653’826 –813’105 –190’764 –3’472’778

Nettobestand am 1.1.2022 148’094 172’746 96’811 5 417’656
Nettobestand am 31.12.2022 153’002 157’040 89’683 5 399’730

Immobile Sachanlagen  Betriebliche Nicht Liegen- Total 
  Liegen- betriebliche schaften immobile
  schaften  Liegen- im Bau Sach-
   schaften  anlagen

Anschaffungswerte
Bestand am 1.1. 2022  776’009 0 0 776’009
Zugänge  31’462 0 0 31’462
Abgänge  0 0 0 0
Umklassierung  0 0 0 0
Bestand am 31.12. 2022  807’471 0 0 807’471

Kumulierte Abschreibungen
Bestand am 1.1.2022  –448’475 0 0 –448’475
Umklassierungen/Abgänge  0 0 0 0
Abschreibungen  –49’566 0 0 –49’566
Bestand am 31.12.2022  –498’041 0 0 –498’041

Nettobestand am 1.1.2022  327’534  0  0  327’534 
Nettobestand am 31.12.2022  309’430  0  0  309’430 
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A5.5 ANMERKUNGEN ZU EINZELNEN POSITIONEN DER ERFOLGSRECHNUNG

SONSTIGER ERTRAG
Sonstiger Ertrag 2022 2021
Übrige Leistungen an Bewohner/-innen 159’666 166’373
Erträge aus Bistro, Catering und Übrigem 702’468 665’738
Erträge aus Beraten B (IV-Massnahmen, Honorare, Therapieleistungen) 687’945 658’476
Total sonstiger Ertrag 1’550’080 1’490’587

ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND
Übriger Betriebsaufwand 2022 2021
Übriger Aufwand Klienten/-innen Wohnen –16’916 –9’146
Übriger Betriebsaufwand inkl. Vorsteuerkürzung –292’005 –197’507
Unterstützung Klienten/-innen Beraten B 0 –786
Total übriger Betriebsaufwand –308’922 –207’439
 
FINANZERFOLG
Finanzertrag 2022 2021
Kursgewinne Fremdwährungen 1’058 37
Zinsertrag 750 0
Total Finanzertrag 1’808 37
Finanzaufwand  
Zinsaufwand und Spesen –11’650 –17’797
Kursverluste Fremdwährungen –1’285 –992
Total Finanzaufwand –12’935 –18’789
Total Finanzerfolg –11’126 –18’752

AUSSERORDENTLICHER ERFOLG  
Ausserordentlicher Ertrag 2022 2021
Rückerstattung CO2-Abgabe 2019 0 3’553
Auflösung Abgrenzung 2017–2019 LV SBV/BSV 0 520’239
Auflösung Rückstellung Risiko Rückforderung IV-Stelle Bern 0 12’959
Rückerstattung CO2-Abgabe 2020 10’377 0
Rückerstattung Verwaltungskosten 2021 AHV 2’012 0
Kurzarbeitsentschädigung 2020 4’218 0
Differenzausbuchung 88 0
Total ausserordentlicher Ertrag 16’694 536’751
Gewinn aus Verkauf von Anlagen  
Verkauf Kreissäge Knapp 0 500
Verkauf Leimstrasse Förderband 500 0
Verkauf Kompressor 1’393 0
Verkauf Server-Rack 93 0
Verkauf Handhubwagen 553 0
Total Gewinn aus Verkauf von Anlagen 2’538 500

11



Ausserordentlicher Aufwand  2022 2021
Ausbuchung Anlagen 0 –3’587
Differenz aus Leistungsvertrag GSI 2020 Beraten B 0 –16’358
Suisselab AG, zu viel fakturiert 2020 0 –56’628
Rückzahlung Ausbildungsleistungen 2020 an Gesundheitsamt 0 –919
Differenz aus Leistungsvertrag GSI 2021 Beraten B –56 0
Differenz aus Leistungsvertrag GSI 2021 Besuchsdienst –2’496 0
Total ausserordentlicher Aufwand –2’551 –77’492
Total ausserordentlicher Erfolg 16’681 459’759
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A5.6 WEITERE ANGABEN

RISIKOBEURTEILUNG
Der Verwaltungsrat führt jährlich eine Risikobeurteilung durch. Er identifiziert wesentliche 
Geschäftsrisiken, schätzt ihr Ausmass und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit ab und befindet 
über Massnahmen und Überwachungsinstrumente. Die Auseinandersetzung mit den Risiken 
wird dokumentiert.

ENTSCHÄDIGUNGEN VERWALTUNGSRAT UND GESCHÄFTSLEITUNG
Die Entschädigungen und Spesen für die Verwaltungsratsmitglieder (Sitzungsgelder, Spesen 
und Entschädigungen für begleitende Fachaufgaben) sind einheitlich geregelt. Es wurden fol-
gende Beträge ausbezahlt:
 2022 2021
Verwaltungsrat 17’100 11’970
Geschäftsleitung 810’287 715’499
 
PERSONALVORSORGEVERPFLICHTUNGEN
Die Blinden- und Behindertenzentrum Bern AG ist bezüglich der Personalvorsorge für die 
Mitarbeiter/-innen der Stiftung Abendrot in Basel angeschlossen. Die Verpflichtungen sind 
ordentlich in der Jahresrechnung enthalten und bezahlt.

BRANDVERSICHERUNGSWERTE
 2022 2021
auf Sachanlagen 7’000’000 7’000’000 

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGEEINRICHTUNGEN
 2022 2021
Stiftung Abendrot 1’479 0
Total 1’479 0

EVENTUALVERBINDLICHKEITEN
Die Blinden- und Behindertenzentrum Bern AG ist Teil einer MWST-Gruppe. Jedes Mitglied 
einer MWST-Gruppe haftet solidarisch für die während seiner Mitgliedschaft entstandenen 
Mehrwertsteuerschulden.

EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG
Es sind keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetroffen, welche das vorliegende  
Ergebnis und die ausgewiesenen Vermögenswerte wesentlich beeinflussen würden.
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A6  LEISTUNGSBERICHT

ZWECK DER ORGANISATION
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und den Betrieb von Einrich-
tungen für blinde, sehbehinderte, mehrfachbehinderte Menschen in den Bereichen Beraten, 
Wohnen und Arbeiten. Die Gesellschaft führt Beratungs- und Rehabilitationsstellen, Wohn-, 
Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen sowie Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe zur 
sozialen und beruflichen Integration von Menschen mit Beeinträchtigung. Die Gesellschaft 
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes 
beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusam-
menschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und 
Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt 
oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft hat ausschliesslich gemein-
nützigen Charakter und ist nicht gewinnorientiert.

LEITENDE ORGANE UND IHRE AMTSZEIT (STAND 31.12.2022) 
 
VERWALTUNGSRAT
Funktion Name Amtsdauer
Präsidentin Yvonne Stadler seit 2021
Vizepräsident Kaspar Kellerhals seit 2018
Mitglied Verwaltungsrat Lorenz Kühni seit 2018
Mitglied Verwaltungsrat Andreas Hertig seit 2018
Mitglied Verwaltungsrat Werner Stucki seit 2018
Mitglied Verwaltungsrat Pascal Coullery seit 2021
Mitglied Verwaltungsrat Barbara Ammann seit 2022

GESCHÄFTSLEITUNG
Funktion Name Amtsdauer
Vorsitz Geschäftsleitung  Susanna Wittwer seit 2018
Leitung Wohnen  Christine Mühlemann seit 2022 
Leitung Betrieb B Roman Rhyn seit 2021
Leitung Hotellerie + Gastronomie Ursula Jäger seit 2021
Leitung Finanzen + Controlling Ulrich Seiler seit 2019

VERBINDUNGEN ZU NAHESTEHENDEN ORGANISATIONEN 

Die Blinden- und Behindertenzentrum Bern AG ist ein gemeinnütziges Tochterunternehmen der 
Stiftung Blinden- und Behindertenzentrum Bern (die Aktien sind zu 100% im Besitz der Stiftung).
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MITARBEITER/-INNEN, MITARBEITER/-INNEN MIT SPEZIELLEM UNTERSTÜTZUNGSBEDARF 
 
Stand: 31.12.2022 (Vollzeitstellen) 
 

Vorsitz Geschäftsleitung und Stab
Beraten B
Wohnen
Arbeiten + Betrieb B
Hotellerie + Gastronomie
Total (Vollzeitstellen)

 
AUSBILDUNGEN 

Wohnen 
 

Arbeiten / Betrieb B 
 

Hotellerie + Gastronomie
Total
 
 
 

Mitarbeiter/-innen mit speziel-
lem Unterstützungsbedarf

1 (0,8)
0 (0,0)
4 (3,2)

147 (83,6)
27 (18,5)

179 (106,2)

Lernende mit speziellem
Unterstützungsbedarf

2 INSOS PrA Hauswirtschaft 
Behindertenbereich

INSOS PrA Ausbildungen
1 Schreinerei

2 Industriepraktik
1 INSOS PrA Hauswirtschaft

6

Lernende

3 FaGe EFZ
4 FaBe EFZ

1 Studierende soziale Arbeit

 
 

2 Koch/Köchin EFZ
10

Mitarbeiter/-innen

16 (12,2)
16 (11,7)
97 (77,0)
26 (21,7)
31 (27,2)

195 (150,0)
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A7  REVISIONSBERICHT

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung der

Blinden- und Behindertenzentrum  AG, Bern

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Blinden- und Behindertenzentrum  AG (die 
Gesellschaft) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrech-
nung, der Geldflussrechnung und der Rechnung über die Veränderung des Kapitals
für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung 
bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt die beigefügte Jahresrechnung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
zum 31. Dezember 2022 sowie dessen Ertragslage und Cashflows für das dann
endende Jahr in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER und entspricht dem
schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Ge-
setz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere
Verantwortlichkeiten nach diesen Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der
Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend be-
schrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den An-
forderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen
Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen
Informationen umfassen die im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen, aber
nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informatio-
nen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit,
die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Infor-
mationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der
Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich
falsch dargestellt erscheinen.
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Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen,
dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt,
sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusam-
menhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung, die in
Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER und mit den gesetzlichen Vorschriften ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und für die internen Kon-
trollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jah-
resrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen,
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern
zutreffend –anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsich-
tigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen,
oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil bein-
haltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung
eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden
als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise
erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz
und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der
Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-
teil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultie-
rendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Inter-
nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
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 beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden
sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungsle-
gung und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit
sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erheb-
liche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit
aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen An-
gaben in der Jahresrechnung aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die
Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat unter anderem über den geplanten Um-
fang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im
Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. OR und PS-CH 890 bestätigen wir, dass
ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes Internes Kontrollsys-
tem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag auf Ergebnisverwendung dem schweizerischen
Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung
zu genehmigen.

Berichterstattung aufgrund weiterer Vorschriften

Wir bestätigen, dass die erhaltenen Infrastrukturbeiträge korrekt verbucht und
zweckgemäss verwendet wurden.

Bern, 15. März 2023 fc/kz
90405

Dr. Röthlisberger AG

Fabrizio Conoscenti Nicole Amport
Dipl. Wirtschaftsprüfer Dipl. Treuhandexpertin
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassene Revisionsexpertin
Leitender Revisor

 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die
Veränderung des Kapitals und Anhang)
Bilanzsumme CHF 12’242’908.82 / Jahresverlust CHF -360’858.14

 Antrag auf Ergebnisverwendung
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